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Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §12 Abs4 Z1;

AlVG 1977 §14;

Rechtssatz

Die anwartschaftsbegründenden Zeiten nach § 14 AlVG sind mit den Zeiten der arbeitslosenversicherungsp7ichtigen

Beschäftigung nach § 12 Abs. 4 Z. 1 AlVG nicht gleichzusetzen. Vielmehr stellt der Gesetzgeber in § 12 Abs. 4 Z. 1 AlVG

auf ein Beschäftigungsverhältnis ab, sodass Zeiten der Arbeitslosenversicherungsp7icht, die nicht auf ein

Beschäftigungsverhältnis zurückgehen, bei der Beantwortung der Frage, ob Arbeitslosigkeit im Sinne dieser

Bestimmung vorliegt, jedenfalls nicht zu berücksichtigen sind.
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